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Kriterien für die Erteilung einer Befugnis zur Leitung 
der Weiterbildung in der Schwerpunkt-Weiterbildung 
Gynäkologische Onkologie 

Für die allgemeinen Bestimmungen wird auf die §§ 5 und 6 der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin 

von 2021 (WBO 2021) verwiesen. 

1. Persönliche Qualifikation 

In Anwendung von § 5 Abs. 2 WBO 2021 kann die Befugnis einer Ärztin/einem Arzt erteilt werden, die/der 

folgende Bezeichnungen führt und folgende Voraussetzungen erfüllt: 

 Fachärztin/Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

 Schwerpunkt-Weiterbildung Gynäkologische Onkologie 

 mehrjährig erfahren 

 persönliche Eignung 

 Vertretungsregelung, sofern Rechtsgrundlage 

 

2. Weiterbildungsstätte  

stationäre oder ambulante Einrichtung 

 

Räumliche Voraussetzungen 

 Arztzimmer bzw. eigenes Sprechzimmer 

 Internetverbindung 
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KRITERIEN FÜR DIE ERTEILUNG EINER BEFUGNIS ZUR LEITUNG DER WEITERBILDUNG 
IN DER SCHWERPUNKT-WEITERBILDUNG GYNÄKOLOGISCHE ONKOLOGIE 

 

3. Maximaler Befugnisrahmen 

24 Monate 

Punkte Monate 

12 24 

7-11 18 

4-6 12 

3 6 

 

 

Ambulant/Stationäre Weiterbildung 

Um die volle Punktzahl in jedem Kompetenzbereich erreichen zu können, sind die gemäß der 

Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin gelisteten spezifischen Kompetenzen der Schwerpunkt-

Weiterbildung Gynäkologische Onkologie inkl. der vorgeschriebenen Richtzahlen zu vermitteln. 
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Punkte Inhalte Kompetenzen 

9 

Aufgeteilt wie 

folgt: 

Tumorerkrankungen  

2  Organerhaltende oder radikale 

Operationen gutartiger, 

prämaligner oder maligner 

Erkrankungen der Mamma 

einschließlich Exploration der 

regionalen Lymphabflussgebiete 

4  Organerhaltende oder radikale 

Operationen gutartiger, 

prämaligner oder maligner 

Erkrankungen des weiblichen 

Genitale sowie systematischer 

inguinaler, pelviner, paraaortaler 

Lymphonodektomie, Sentinel-

Lymphknoten-Biopsie (SNB) 

einschließlich fertilitäts-erhaltender 

Maßnahmen 

  Rekonstruktive Eingriffe im 

Zusammenhang mit onkologischen 

Behandlungen, insbesondere 

2  - am weiblichen Genitale 

 

- an der Bauchdecke 

1  -an der Brust 

3 Medikamentöse Tumortherapie und 

Supportivtherapie 
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  Medikamentöse Therapie bei 

Patientinnen mit Tumoren des 

Fachgebietes in Behandlungsfällen  

mit Richtzahl/Jahr: 100 

davon: 

  - zytostatisch 

  - zielgerichtet 

  - immunmodulatorisch 

  - antihormonell 

 


